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RS OGH 1964/9/8 7Ob195/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1964

Norm

ZPO §11 A

Rechtssatz

Nur bei der notwendigen Streitgenossenschaft müssen alle Rechtsgenossen gemeinsam in der Klage belangt werden;

im übrigen steht es dem Kläger frei, nur einen oder mehrere oder alle Streitgenossen gemeinsam zu belangen.
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